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GELTENDE BROKERAGE-GEBÜHREN FÜR OPENBANK.DE 

Geltende Vermittlungsprovisionen für Aufträge an den Märkten

Kauf oder Verkauf von Aktien und börsengehandelten Fonds

GEBÜHR

% auf den 
Barbetrag

Mindestgebühr 
pro 

Transaktion

Auf deutschen Märkten gehandelt
Bis zu € 75.000,- 0,20% 10 €

Ab € 75.000,- 0,15% -

Auf ausländischen Märkten (z. B. Spanien) gehandelt 0,20% 30 €

Stornierung von Kauf- oder Verkaufsaufträgen vor deren Ausführung - 0 €

Erläuterungen:

• Die oben genannten Gebühren gelten für alle Wertpapierklassen (Reihen von Wertpapieren eines 
Emittenten mit gleichen Eigenschaften und identischen Rechten), werden bei Ausführung der 
Order fällig und gelten bei der jeweiligen Ausführung an der Börse als abgerechnet. Eine Order, 
die innerhalb eines Tages zu verschiedenen Preisen ausgeführt wird, wird als mehrere Order zu 
jeweils verschiedenen Preisen betrachtet. Eine Order, die zum gleichen Preis an verschiedenen 
Tagen ausgeführt wird, wird als separate Order betrachtet.

• Diese Gebühren beinhalten die Vermittlungskosten von Banco Santander, S.A.

• Die genannten Gebühren behalten auch bei Bestehen von eventuellen Sondertarifen im 
Zusammenhang mit Werbeaktionen ihre Gültigkeit, wobei in diesem Fall die Gebühren gemäß 
den Bedingungen der jeweiligen Werbeaktion angewandt werden.

• Die in diesem Abschnitt genannten Gebühren sind steuerpflichtig.

Weitere übertragbare Kosten:

• Zusätzlich zu den genannten Gebühren erheben die Börsen und das Clearing- und 
Wertpapierabrechnungssystem eine Gebühr für Transaktionen, die außerhalb von Openbank 
stattfinden. Dies gilt auch für Vermittler, über die Transaktionen ausgeführt werden. Diese 
Informationen sind auf der Website der spanischen Börsen und Märkte unter https://www.
bolsasymercados.es/ (auf Spanisch und Englisch) verfügbar.

• Darüber hinaus gibt es in bestimmten europäischen Märkten eine Gebühr für Finanztransaktionen, 
die auf den Kauf oder Verkauf bestimmter Aktien erhoben wird.

• Andere Kosten wie Gebühren für Abwicklung, Währungsumtausch, Überweisungen oder Notar- 
bzw. Beurkundungskosten sowie andere externe Aufwendungen sind in diesem Abschnitt nicht 
aufgeführt und werden dem Investor in Rechnung gestellt.

Devisentransaktionen:

• Devisentransaktionen werden direkt auf dem Konto des Kunden in Euro abgerechnet, mit 
Ausnahme von Wertpapierverträgen, die mit einem oder mehreren Abrechnungskonten in 
einer anderen Währung als dem Euro verbunden sind und der Währung der Transaktion selbst 
entsprechen. 



Geltende Gebühren ab dem 15. Oktober 2020 – Deutschland

2

openbank.de
069 945 189 175

O
p

en
 B

a
nk

 S
.A

.  
 S

it
z 

d
er

 G
es

el
ls

ch
a

ft
: P

la
za

 d
e 

S
a

nt
a

 B
á

rb
a

ra
 2

, 2
8

0
0

4 
M

a
d

ri
d

, S
p

a
n

ie
n

 -
 H

a
n

d
el

sr
eg

is
te

r 
M

a
d

ri
d

, F
ol

io
 2

0
2,

 B
a

n
d

 5
30

8
, B

la
tt

 M
 –

 8
70

30
 –

 N
IF

 A
28

0
21

0
79

   
   

   
   

   
   

   
   

• Zu diesem Zweck wird der für die Abrechnung der Transaktionen angewandte Wechselkurs, je 
nachdem, ob es sich um einen Kauf oder Verkauf handelt, unter Anwendung eines Differenzials 
von +/- 0,70 % gegenüber dem täglichen Fixing-Kurs der Handelsabteilung von Banco Santander 
(der von dem offiziellen Wechselkurs abweicht) berechnet.

Für andere Transaktionen geltende Gebühren

Andere Transaktionen auf Wertpapiermärkten %  auf den 
Barbetrag

Mindestgebühr 
pro 

Transaktion

Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten 0,35% 2 €

Verkauf bei Übernahmeangeboten 0,25% 5 €

Kauf bei Erstverkaufsangeboten 0,25% 5 €

Auszahlung von Dividenden, Anteilsscheinen und anderen Renditen %  auf den 
Barbetrag

Mindestgebühr 
pro 

Transaktion

Handelbare Wertpapiere 0,25% 1,50 €

Erläuterungen:

• Kauf oder Verkauf bei Erstverkaufsangeboten: Diese Gebühren gelten nicht, wenn das 
Informationsprospekt der Emission, des Börsengangs oder der Institution dies vorsieht und die 
Bank vertraglich an deren Nichterhebung im Sinne dieses Prospekts gebunden ist.

• Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten: Die für diese Transaktionen anfallenden Gebühren dürfen 
in keinem Fall den Barbetrag der Transaktion übersteigen, wenn der Verkauf von Rechten ohne 
ausdrückliche Anordnung des Kunden unter Berücksichtigung der üblichen Marktusance, die 
diese Maßnahme im Interesse des Kunden rechtfertigt, erfolgt.

Geltende Verwahrungs- und Verwaltungsgebühren für Wertpapiere

Kontoführung, Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren, die 
stückelos vorliegen

GEBÜHR

% auf den 
Barbetrag

Mindestgebühr 
pro 

Transaktion

Handelbare Wertpapiere 0,16% 12,00 €

Übertragung von Wertpapieren an eine andere Bank % auf den 
Barbetrag

Obergrenze pro 
Transaktion

Handelbare Wertpapiere 0,30% 150,00 €
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Verwahrung und Verwaltung von
physischen Wertpapieren

% des 
Nennwertes

Mindestgebühr 
pro 

Transaktion

An Märkten handelbare Wertpapiere 1% 10€

Nicht handelbare Wertpapiere 1% 10€

Erläuterungen:

• Die oben genannten Gebühren gelten für alle Wertpapierklassen (Reihen von Wertpapieren eines 
Emittenten mit gleichen Eigenschaften und identischen Rechten), werden jährlich fällig und 
vierteljährlich anteilig für den durchschnittlichen effektiven Saldo des Zeitraums für die Tage 
berechnet, für die die Titel sich im Portfolio des Kunden befinden.

• Die genannten Gebühren beinhalten die Eröffnung und Führung des Wertpapierkontos und 
die Buchführung für die im Konto enthaltenen Werte oder die Hinterlegung der Werte, die in 
physischen Wertpapieren vorliegen, die der Kunde Openbank anvertraut hat.

• Für Daytrading-Transaktionen wird keine Verwahrungsgebühr erhoben.

• Zum Zweck der Festlegung der anwendbaren Gebühren im Zusammenhang mit der 
Kontoführung, Verwahrung und Verwaltung der Wertpapiere gilt nur der Kauf oder Verkauf 
von an Sekundärmärkten gehandelten Aktien oder börsengehandelten Fonds als Transaktion. 
Daher fallen der Handel mit Bezugsrechten, die Ausübung der mit den verwahrten Wertpapieren 
verbundenen Rechte wie die Auszahlung von Dividenden, Anteilsscheinen, Anwesenheitsprämien 
für Versammlungen, die Zahlung passiver Dividenden, Käufe bei Übernahmeangeboten, 
Nennwertänderungen und Splits, Kapitalerhöhungen, Abschreibungen oder Kapitalsenkungen, 
Steuerbescheide und andere, ähnliche Finanztransaktionen nicht unter diese Bestimmungen. 
Weitere Einzelheiten findest du im Abschnitt „Sonstige geltende Betriebs- und Servicegebühren“.

• Die in diesem Abschnitt genannten Gebühren sind steuerpflichtig.

Weitere übertragbare Kosten:

• Die Bank stellt dem Kunden Transport- und Versicherungskosten in Rechnung, wenn 
Transaktionen einen physischen Transport von Wertpapieren beinhalten.

Sonstige geltende Betriebs- und Servicegebühren

Auszahlung von Anwesenheitsprämien für Generalversammlungen % des 
Nennwertes

Mindestgebühr 
pro 

Transaktion

Auszahlung von Anwesenheitsprämien für Generalversammlungen 0,20% 0,60 €

Auszahlung von Dividenden, Anteilsscheinen und anderen Renditen %  auf den 
Barbetrag

Mindestgebühr 
pro 

Transaktion

Nicht handelbare Wertpapiere 0,25% 1,50 €
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Andere Transaktionen an Wertpapiermärkten % auf den 
Barbetrag

Mindestgebühr 
pro 

Transaktion

Abwicklung von Käufen oder Verkäufen von Wertpapieren oder Rechten 
bei Aufträgen, die nicht an das Unternehmen erteilt wurden 0,30% 25 €

Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten auf ausländischen (nicht lokalen) 
Märkten 0,60% 25 €

Zeichnung von Wertpapieren an Primärmärkten %  auf den 
Barbetrag

Mindestgebühr 
pro 

Transaktion

Zeichnung von Aktien 0,25% 3 €

Umtausch und Umwandlung von Wertpapieren 0,25% 3 €

Sonstige Vorgänge %  auf den 
Barbetrag

Mindestgebühr 
pro 

Transaktion

Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, die nicht zum Handel auf 
geregelten Sekundärmärkten zugelassen sind 0,38% 24 €

Übertragung von Wertpapieren aus Gerichtsentscheidungen, 
Schenkungen, Eigentumsänderungen durch Nachlass und sonstigen 
Übertragungstransaktionen durch andere Rechtsgeschäfte als Kauf 

bzw. Verkauf

1,00% 12 €

Fondseinlagen durch die Zahlung von passiven Dividenden, 
ausstehende Zahlungen, Ausgabeaufschläge usw.

% des 
Nennwertes

Mindestgebühr 
pro 

Transaktion

Fondseinlagen durch die Zahlung von passiven Dividenden, 
ausstehende Zahlungen, Ausgabeaufschläge usw. 0,25% 3 €

Nennwerterhöhungen und -senkungen, vollständige oder 
teilweise Abschreibungen, Kapitalrückerstattungen und andere 

Rückzahlungen

% des 
Nennwertes

Mindestgebühr 
pro 

Transaktion

Handelbare Wertpapiere 0,25% 1,50 €

Nicht handelbare Wertpapiere 0,30% 3 €

Verschiedene Transaktionen im Zusammenhang mit der Verwahrung 
und Verwaltung von Wertpapieren

% des 
Nennwertes

Mindestgebühr 
pro 

Transaktion

Änderung des Bestands von physischen Wertpapieren zu stücklosen 
Wertpapieren 0,38% 3,00 €

Bearbeitung von Verfahren zum Zwecke der Erstattung von 
Quellensteuern bei der Staatskasse 

5 % auf den 
Barbetrag 130,00 €

Bearbeitung von Verfahren zum Zwecke der Erstattung von 
Quellensteuern bei ausländischen Steuerbehörden

5 % auf den 
Barbetrag 130,00 €


